
C A P I T A L

1. Geltungsbereich und Änderungen dieser 
Geschäfts- bedingungen und der Sonderbedi-
ngungen für einzelne Geschäftsbeziehungen

(1) Geltungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die ge-
samte Ge- schäftsverbindung zwischen dem Kunden und 
den internationalen Geschäftsstellen der Bank (im folgenden 
Bank genannt). Daneben gelten für einzelne Geschäftsbezie-
hungen (zum Beispiel für das Wertpapiergeschäft, den Zah-
lungsverkehr und für den Sparverkehr) Sonderbedingungen, 
die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemein-
en Geschäftsbedingungen enthalten; sie werden bei der 
Kontoeröffnung oder bei Erteilung eines Auftrages mit dem 
Kunden vereinbart.

(2) Änderungen
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonder-
bedingun- gen werden dem Kunden spätestens 30 Tage vor 
dem vorge- schlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in 
Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen 
der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunika-
tionsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), 
können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten 
werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er 
seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
des Wirk- samwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf 
diese Genehmi- gungswirkung wird ihn die Bank in ihrem An-
gebot besonders hinweisen. Werden dem Kunden Änderun-
gen von Bedingungen zu Zahlungsdien- sten (zum Beispiel 
Überweisungsbedingungen) angeboten, kann er den von 
der Änderung betroffenen Zahlungsdiensterahmenvertrag 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Änderun- gen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf 
dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hinweisen.

2. Bankgeheimnis und Bankauskunft

(1) Bankgeheimnis
Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezo-
genen Tat- sachen und Wertungen verpflichtet, von denen 
sie Kenntnis erlangt (Bankgeheimnis). Informationen über 
den Kunden darf die Bank nur weitergeben, wenn gesetzli-
che Bestimmungen dies gebieten oder der Kunde einge-
willigt hat oder die Bank zur Erteilung einer Bankauskunft 
befugt ist.
(2) Bankauskunft
Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellun-
gen und Bemerkungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Kunden, sei- ne Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit; 
betragsmäßige Angaben über Kontostände, Spargutha-
ben, Depot- oder sonstige der Bank an- vertraute Vermö-
genswerte sowie Angaben über die Höhe von Kredit- in-
anspruchnahmen werden nicht gemacht.

(3) Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft
Die Bank ist befugt, über juristische Personen und im Handel-
sregi- ster eingetragene Kaufleute Bankauskünfte zu erteilen, 
sofern sich die Anfrage auf ihre geschäftliche Tätigkeit bezie-
ht. Die Bank erteilt jedoch keine Auskünfte, wenn ihr eine 
anders lautende Weisung des Kunden vorliegt. Bankauskün-
fte über andere Personen, insbesondere über Privatkunden 
und Vereinigungen, erteilt die Bank nur dann, wenn diese 
generell oder im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt haben. 
Eine Bankauskunft wird nur erteilt, wenn der Anfragende ein 
berechtigtes Interesse an der gewünschten Auskunft glaub-
haft dargelegt hat und kein Grund zu der Annahme besteht, 
dass schutzwürdige Belange des Kunden der Auskunftsertei-
lung entgegenstehen.
(4) Empfänger von Bankauskünften
Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie 
anderen Kreditinstituten für deren Zwecke oder die ihrer 
Kunden.

3. Haftung der Bank; Mitverschulden des 
Kunden

(1) Haftungsgrundsätze
Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für 
jedes Ver- schulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die 
sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit 
die Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehun-
gen oder sonstige Vereinbarungen etwas Abweichendes 
regeln, gehen diese Regelungen vor. Hat der Kunde durch 
ein schuldhaftes Verhalten (zum Beispiel durch Verletzung 
der in Nr.11 dieser Geschäftsbedingungen aufgeführten 
Mitwirkungspflich- ten) zu der Entstehung eines Schadens 
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mit-
verschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den 
Schaden zu tragen haben.
(2) Weitergeleitete Aufträge
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der 
Form aus- geführt wird, dass die Bank einen Dritten mit der 
weiteren Erledigung betraut, erfüllt die Bank den Auftrag 
dadurch, dass sie ihn im eigenen Namen an den Dritten weit-
erleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies be- trifft zum Beispiel 
die Einholung von Bankauskünften bei anderen Kre- ditinsti-
tuten oder die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapie-
ren im Ausland. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung 
der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des 
Dritten.
(3) Störung des Betriebs
Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, 
Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse oder durch sonstige 
von ihr nicht zu ver- tretende Vorkommnisse (zum Beispiel 
Streik, Aussperrung, Verkehrs- störung, Verfügungen von ho-
her Hand im In- oder Ausland) eintreten.
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4. Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des 
Kunden

Der Kunde kann gegen Forderungen der Bank nur aufrech-
nen, wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind.

5. Verfügungsberechtigung nach dem Tod 
des Kunden

Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegenüber 
der Bank auf die Rechtsnachfolge des Kunden beruft, der 
Bank seine erb- rechtliche Berechtigung in geeigneter Weise 
nachzuweisen.
Wird der Bank eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Ab-
schrift der letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) 
nebst zugehöriger Er- öffnungsniederschrift vorgelegt, darf 
die Bank denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvol-
lstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfü-
gen lassen und insbesondere mit befreiender Wir- kung an 
ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der Bank bekannt ist, dass 
der dort Genannte (zum Beispiel nach Anfechtung oder we-
gen Nich- tigkeit des Testaments) nicht verfügungsberechtigt 
ist oder wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt 
geworden ist.

6. Maßgebliches Recht und Gerichtsstand 
bei kaufmännischen und öffentlich-rechtli-
chen Kunden

(1) Geltung deutschen Rechts
Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der 
Bank gilt deutsches Recht.
(2) Gerichtsstand für Inlandskunden
Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäfts-
beziehung dem Betriebe seines Handelsgewerbes zuzu-
rechnen, so kann die Bank diesen Kunden an dem für die 
kontoführende Stelle zuständi- gen Gericht oder bei einem 
anderen zuständigen Gericht verklagen; dasselbe gilt für 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts und für öffen-
tlich-rechtliche Sondervermögen. Die Bank selbst kann von 
diesen Kunden nur an dem für die kontoführende Stelle 
zuständigen Gericht verklagt werden.
(3) Gerichtsstand für Auslandskunden
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die im 
Ausland eine vergleichbare gewerbliche Tätigkeit ausüben, 
sowie für auslän- dische Institutionen, die mit inländischen 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder mit einem 
inländischen öffentlich-rechtlichen Sondervermögen vergle-
ichbar sind.

7. Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrent-
konten (Konten in laufender Rechnung)

(1) Erteilung der Rechnungsabschlüsse
Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht 
etwas an- deres vereinbart ist, jeweils zum Ende eines Kalen-
derquartals einen Rechnungsabschluss; dabei werden die in 

diesem Zeitraum entstan- denen beiderseitigen Ansprüche 
(einschließlich der Zinsen und Ent- gelte der Bank) verrech-
net. Die Bank kann auf den Saldo, der sich aus der Verrech-
nung ergibt, nach Nummer 12 dieser Geschäftsbedingun- 
gen oder nach der mit dem Kunden anderweitig getroffenen 
Vereinba- rung Zinsen berechnen.
(2) Frist für Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
eines Rechnungsabschlusses hat der Kunde spätestens vor 
Ablauf von sechs Wochen nach dessen Zugang zu erheben; 
macht er seine Ein- wendungen in Textform geltend, genügt 
die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Un-
terlassen rechtzeitiger Einwendungen
gilt als Genehmigung. Auf diese Folge wird die Bank bei 
Erteilung des Rechnungsabschlusses besonders hinweisen. 
Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung 
des Rechnungsabschlusses ver- langen, muss dann aber be-
weisen, dass zu Unrecht sein Konto bela- stet oder eine ihm 
zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde.

8. Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank

(1) Vor Rechnungsabschluss
Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (zum 
Beispiel we- gen einer falschen Kontonummer) darf die Bank 
bis zum nächsten Rechnungsabschluss durch eine Belas-
tungsbuchung rückgängig machen, soweit ihr ein Rückzah-
lungsanspruch gegen den Kunden zusteht (Stornobuchung); 
der Kunde kann in diesem Fall gegen die Belastungsbu-
chung nicht einwenden, dass er in Höhe der Gutschrift bere-
its verfügt hat.
(2) Nach Rechnungsabschluss
Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem 
Rechnungs- abschluss fest und steht ihr ein Rückzahlung-
sanspruch gegen den Kunden zu, so wird sie in Höhe ihres 
Anspruchs sein Konto belasten (Berichtigungsbuchung). Er-
hebt der Kunde gegen die Berichtigungs- buchung Einwend-
ungen, so wird die Bank den Betrag dem Konto wie- der 
gutschreiben und ihren Rückzahlungsanspruch gesondert 
geltend machen.
(3) Information des Kunden; Zinsberechnung
Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank 
den Kunden unverzüglich unterrichten. Die Buchungen nim-
mt die Bank hinsichtlich der Zinsberechnung rückwirkend zu 
dem Tag vor, an dem die fehler- hafte Buchung durchgeführt 
wurde.

11. Mitwirkungspflichten des Kunden

(1) Mitteilung von Änderungen
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist 
es erforderlich, dass der Kunde der Bank Änderungen seines 
Namens und seiner Anschrift sowie das Erlöschen oder die 
Änderung einer gegenüber der Bank erteilten Vertretung-
smacht (insbesondere einer Vollmacht) unverzüglich mitteilt. 
Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Ver-
tretungsmacht in ein öffentliches Register (zum Beispiel in 
das Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erlöschen oder 
ihre Änderung in dieses Register eingetragen wird. Darüber 
hinaus können sich weitergehende gesetzliche Mitteilungsp-
flichten, insbe- sondere aus dem Geldwäschegesetz, erge-
ben.

Kontoführung

Mitwirkungspflichten des Kunden
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(2) Klarheit von Aufträgen
Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. 
Nicht ein- deutig formulierte Aufträge können Rückfragen 
zur Folge haben, die zu Verzögerungen führen können. Vor 
allem hat der Kunde bei Aufträ- gen auf die Richtigkeit und 
Vollständigkeit seiner Angaben, insbeson- dere der Kon-
tonummer und Bankleitzahl oder IBAN2 und BIC3 sowie der 
Währung zu achten. Änderungen, Bestätigungen oder Wie-
derho- lungen von Aufträgen müssen als solche gekennze-
ichnet sein.
(3) Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Aus-
führung eines Auftrags
Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrags besonde-
re Eile für nötig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. 
Bei formularmäßig erteilten Aufträgen muss dies außerhalb 
des Formulars erfolgen.
(4) Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank
Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, 
Depot- und Erträgnisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, 
Anzeigen über die Ausführung von Aufträgen sowie Informa-
tionen über erwartete Zah- lungen und Sendungen (Avise) 
auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu über-
prüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben.
(5) Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von Mit-
teilungen
Falls Rechnungsabschlüsse und Depotaufstellungen dem 
Kunden nicht zugehen, muss er die Bank unverzüglich 
benachrichtigen. Die Benachrichtigungspflicht besteht auch 
beim Ausbleiben anderer Mittei- lungen, deren Eingang der 
Kunde erwartet (Wertpapierabrechnungen, Kontoauszüge 
nach der Ausführung von Aufträgen des Kunden oder über 
Zahlungen, die der Kunde erwartet).

12. Zinsen, Entgelte und Aufwendungen

(1) Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Verbrauchern
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die üblichen Bankleis-
tungen, die die Bank gegenüber Verbrauchern erbringt, 
einschließlich der Höhe von Zahlungen, die über die für die 
Hauptleistung vereinbarten Entgel- te hinausgehen, ergeben 
sich aus dem „Preisaushang – Regelsätze im standardisier-
ten Privatkundengeschäft“ und aus dem „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“.
Wenn ein Verbraucher eine dort aufgeführte Hauptleistung 
in An- spruch nimmt und dabei keine abweichende Verein-
barung getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im 
Preisaushang oder Preis- und Leistungsverzeichnis angege-
benen Zinsen und Entgelte.
Eine Vereinbarung, die auf eine über das vereinbarte Ent-
gelt für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Ver-
brauchers gerichtet ist, kann die Bank mit dem Verbraucher 
nur ausdrücklich treffen, auch wenn sie im Preisaushang oder 
im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesen ist.
Für die Vergütung der nicht im Preisaushang oder im Preis- 
und Lei- stungsverzeichnis aufgeführten Leistungen, die im 
Auftrag des Ver- brauchers erbracht werden und die, nach 
den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu 
erwarten sind, gelten, soweit keine ande- re Vereinbarung 
getroffen wurde, die gesetzlichen Vorschriften.
(2) Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Kunden, die 
keine Verbraucher sind
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die üblichen Bankleis-
tungen, die die Bank gegenüber Kunden, die keine Ver-

braucher sind, erbringt, er- geben sich aus dem „Preisaushang 
– Regelsätze im standardisierten Privatkundengeschäft“ und 
aus dem „Preis- und Leistungsverzeich- nis“, soweit der Pre-
isaushang und das Preis- und Leistungsverzeich- nis übliche 
Bankleistungen gegenüber Kunden, die keine Verbraucher 
sind (zum Beispiel Geschäftskunden), ausweisen.
Wenn ein Kunde, der kein Verbraucher ist, eine dort auf-
geführte Bankleistung in Anspruch nimmt und dabei keine 
abweichende Verein- barung getroffen wurde, gelten die 
zu diesem Zeitpunkt im Preisaus- hang oder Preis- und Leis-
tungsverzeichnis angegebenen Zinsen und Entgelte.
Im Übrigen bestimmt die Bank, sofern keine andere Verein-
barung getroffen wurde und gesetzliche Bestimmungen dem 
nicht entgegen- stehen, die Höhe von Zinsen und Entgelten 
nach billigem Ermessen (§ 315 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs).
(3) Nicht entgeltfähige Leistungen
Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Ge-
setzes oder aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht ver-
pflichtet ist oder die sie im eigenen Interesse wahrnimmt, 
wird die Bank kein Entgelt berech- nen, es sei denn, es ist 
gesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe der gesetzlichen 
Regelung erhoben.
(4) Änderung von Zinsen; Kündigungsrecht des Kunden 
bei Erhöhung
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränder-
lichen Zins- satz erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditvere-
inbarung mit dem Kun- den. Die Bank wird dem Kunden 
Änderungen von Zinsen mitteilen. Bei einer Erhöhung kann 
der Kunde, sofern nicht anderes vereinbart ist, die davon 
betroffene Kreditvereinbarung innerhalb von sechs Wochen 
nach der Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger Wirkung 
kündigen. Kündigt der Kunde, so werden die erhöhten Zin-
sen für die gekündigte Kreditvereinbarung nicht zugrunde 
gelegt. Die Bank wird zur Abwick- lung eine angemessene 
Frist einräumen.
(5) Änderungen von Entgelten bei typischerweise dauer-
haft in Anspruch genommenen Leistungen
Änderungen von Entgelten für Bankleistungen, die von Kun-
den im Rahmen der Geschäftsverbindung typischerweise 
dauerhaft in An- spruch genommen werden (zum Beispiel 
Konto- und Depotführung), werden dem Kunden spätestens 
zwei Monate vor dem vorgeschlage- nen Zeitpunkt ihres 
Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit 
der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elek- 
tronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das 
Online- Banking), können die Änderungen auch auf diesem 
Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt 
als erteilt, wenn er seine Ab- lehnung nicht vor dem vorges-
chlagenen Zeitpunkt des Wirksamwer- dens der Änderung 
angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die 
Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Werden dem 
Kunden die Änderungen angeboten, kann er den von der 
Änderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Wirk- samwerdens der Änderung auch frist-
los und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht 
wird ihn die Bank in ihrem Angebot hinwei- sen. Kündigt der 
Kunde, wird das geänderte Entgelt für die gekündigte Ges-
chäftsbeziehung nicht zugrunde gelegt.
Die vorstehende Vereinbarung gilt gegenüber Verbrauchern 
nur dann, wenn die Bank Entgelte für Hauptleistungen än-
dern will, die vom Ver- braucher im Rahmen der Geschäfts-
verbindung typischerweise dau- erhaft in Anspruch genom-
men werden. Eine Vereinbarung über die Änderung eines 
Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hinaus- ge-
hende Zahlung des Verbrauchers gerichtet ist, kann die Bank 
mit dem Verbraucher nur ausdrücklich vereinbaren.

Kosten der Bankdienstleistungen
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(6) Ersatz von Aufwendungen
Ein möglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Aufwend-
ungen richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

13. Bestellung oder Verstärkung von Sicher-
heiten

(1) Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten
Die Bank kann für alle Ansprüche aus der bankmäßigen Ges-
chäfts- verbindung die Bestellung bankmäßiger Sicherheiten 
verlangen, und zwar auch dann, wenn die Ansprüche bed-
ingt sind (zum Beispiel Auf- wendungsersatzanspruch wegen 
der Inanspruchnahme aus einer für den Kunden übernom-
menen Bürgschaft). Hat der Kunde gegenüber der Bank eine 
Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der 
Bank übernommen (zum Beispiel als Bürge), so besteht für 
die Bank ein Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten im Hinblick auf die aus der Haftungsübernahme 
folgende Schuld je- doch erst ab ihrer Fälligkeit.
(2) Veränderung des Risikos
Hat die Bank bei der Entstehung von Ansprüchen gegen den 
Kun- den zunächst ganz oder teilweise davon abgesehen, 
die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten zu verlan-
gen, kann sie auch später noch eine Besicherung fordern. 
Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass Umstände eintreten 
oder bekannt werden, die eine erhöhte Risikobe- wertung 
der Ansprüche gegen den Kunden rechtfertigen. Dies kann 
insbesondere der Fall sein, wenn
– sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachteilig 
verän- dert haben oder sich zu verändern drohen oder
– sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig verschlech-
tert ha- ben oder zu verschlechtern drohen.
Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn 
ausdrücklich vereinbart ist, dass der Kunde keine oder auss-
chließlich im Einzelnen benannte Sicherheiten zu bestellen 
hat.
(3) Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten
Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird 
die Bank eine angemessene Frist einräumen. Beabsichtigt 
die Bank, von ih- rem Recht zur fristlosen Kündigung nach 
Nr. 19 Absatz 3 dieser Ge- schäftsbedingungen Gebrauch zu 
machen, falls der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung 
oder Verstärkung von Sicherheiten nicht fristgerecht nach-
kommt, wird sie ihn zuvor hierauf hinweisen.

14. Kündigungsrechte des Kunden

(1) Jederzeitiges Kündigungsrecht
Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung oder 
einzelne Ge- schäftsbeziehungen (zum Beispiel den Scheck-
vertrag), für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende 
Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist kündigen.
(2) Kündigung aus wichtigem Grund
Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abwe-

ichen- de Kündigungsregelung vereinbart, kann eine fristlose 
Kündigung nur dann ausgesprochen werden, wenn hierfür 
ein wichtiger Grund vorliegt, der es dem Kunden, auch unter 
Berücksichtigung der be- rechtigten Belange der Bank, unzu-
mutbar werden lässt, die Ge- schäftsbeziehung fortzusetzen.
(3) Gesetzliche Kündigungsrechte
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

15. Kündigungsrechte der Bank

(1) Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder 
einzelne Ge- schäftsbeziehungen, für die weder eine Lauf-
zeit noch eine abweichen- de Kündigungsregelung vere-
inbart ist, jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen 
Kündigungsfrist kündigen (zum Beispiel den Scheck- ver-
trag, der zur Nutzung von Scheckvordrucken berechtigt). Bei 
der Bemessung der Kündigungsfrist wird die Bank auf die 
berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen. Für 
die Kündigung eines Zahlungsdiensterahmenvertrages (zum 
Beispiel laufendes Konto oder Kartenvertrag) und eines De-
pots beträgt die Kündigungsfrist mindes- tens zwei Monate.
(2) Kündigung unbefristeter Kredite
Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit noch 
eine ab- weichende Kündigungsregelung vereinbart ist, kann 
die Bank jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
kündigen. Die Bank wird bei der Ausübung dieses Kündi-
gungsrechts auf die berechtigten Belange des Kunden Rück-
sicht nehmen.
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für 
die Kündi- gung eines Verbraucherdarlehensvertrages vors-
ieht, kann die Bank nur nach Maßgabe dieser Regelungen 
kündigen.
(3) Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung ein-
er Kündigungsfrist
Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbindung 
oder ein- zelner Geschäftsbeziehungen ist zulässig, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt, der der Bank deren Fortsetzung 
auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange des 
Kunden unzumutbar werden lässt. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere vor,

– wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermö-
gensver- hältnisse gemacht hat, die für die Entscheidung 
der Bank über eine Kreditgewährung oder über andere mit 
Risiken für die Bank ver- bundene Geschäfte (zum Beispiel 
Aushändigung einer Zahlungs- karte) von erheblicher Be-
deutung waren; bei Verbraucherdarlehen gilt dies nur, wenn 
der Kunde für die Kreditwürdigkeitsprüfung rele- vante In-
formationen wissentlich vorenthalten oder diese gefälscht 
hat und dies zu einem Mangel der Kreditwürdigkeitsprü-
fung ge- führt hat oder
– wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögens-
ver- hältnisse des Kunden oder der Werthaltigkeit einer 
Sicherheit eintritt oder einzutreten droht und dadurch die 
Rückzahlung des Darlehens oder die Erfüllung einer sonsti-
gen Verbindlichkeit gegenüber der Bank – auch unter Ver-
wertung einer hierfür be- stehenden Sicherheit – gefährdet 
ist oder
– wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder 
Ver- stärkung von Sicherheiten nach Nummer 13 Absatz 2 
dieser Ge- schäftsbedingungen oder aufgrund einer sonsti-
gen Vereinbarung nicht innerhalb der von der Bank gesetz-
ten angemessenen Frist nachkommt.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertragli-
chen Pflicht, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf 
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einer zur Ab- hilfe bestimmten angemessenen Frist oder 
nach erfolgloser Abmah- nung zulässig, es sei denn, dies ist 
wegen der Besonderheiten des Einzelfalles (§ 323 Absätze 2 
und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches) entbehrlich.
(4) Kündigung von Verbraucherdarlehensverträgen bei 
Verzug
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für 
die Kün- digung wegen Verzuges mit der Rückzahlung eines 
Verbraucherdar- lehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur 
nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen.
(5) Kündigung eines Basiskontovertrages
Einen Basiskontovertrag kann die Bank nur nach den 
zwischen der Bank und dem Kunden auf Grundlage des Zah-
lungskontengesetzes getroffenen Vereinbarungen und den 
Bestimmungen des Zahlungs- kontengesetzes kündigen.
(6) Abwicklung nach einer Kündigung
Im Falle einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird die 
Bank dem Kunden für die Abwicklung (insbesondere für die 
Rückzahlung eines Kredits) eine angemessene Frist einräu-
men, soweit nicht eine sofor- tige Erledigung erforderlich ist 
(zum Beispiel bei der Kündigung des Scheckvertrages die 
Rückgabe der Scheckvordrucke).

16. Einlagensicherungsfonds

(1) Schutzumfang
Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesver-
bandes deutscher Banken e.V. angeschlossen. Der Einla-
gensicherungsfonds sichert alle Verbindlichkeiten, die in 
der Bilanzposition „Verbindlich- keiten gegenüber Kunden“ 
auszuweisen sind. Hierzu zählen Sicht-, Termin- und Sparein-
lagen einschließlich der auf den Namen lauten- den Spar-
briefe. Die Sicherungsgrenze je Gläubiger beträgt bis zum 
31. Dezember 2014 30 %, bis zum 31. Dezember 2019 20 %, 
bis zum 31. Dezember 2024 15 % und ab dem 1. Januar 2025 
8,75 % des für die Einlagensicherung maßgeblichen haften-
den Eigenkapitals der Bank. Für Einlagen, die nach dem 31. 
Dezember 2011 begründet oder prolongiert werden, gelten, 
unabhängig vom Zeitpunkt der Begrün- dung der Einlage, 
die jeweils neuen Sicherungsgrenzen ab den vor- genannten 
Stichtagen. Für Einlagen, die vor dem 31. Dezember 2011 
begründet wurden, gelten die alten Sicherungsgrenzen bis 
zur Fäl- ligkeit der Einlage oder bis zum nächstmöglichen 
Kündigungstermin.
Diese Sicherungsgrenze wird dem Kunden von der Bank 
auf Verlangen bekannt gegeben. Sie kann auch im Internet 
unter www.bankenverband.de abgefragt werden. Sofern es 
sich bei der Bank um eine Zweignieder- lassung eines Insti-
tuts aus einem anderen Staat des Europäischen Wirtschafts-
raumes handelt, erbringt der Einlagensicherungsfonds 
Entschädigungsleistungen nur, wenn und soweit die Gutha-
ben die Sicherungsgrenze der Heimatlandeinlagensicherung 
übersteigen. Der Umfang der Heimatlandeinlagensicherung 
kann im Internet auf der Webseite der jeweils zuständigen Si-
cherungseinrichtung abgefragt werden, deren Adresse dem 
Kunden auf Verlangen von der Bank mit- geteilt wird.
(2) Ausnahmen vom Einlegerschutz
Nicht geschützt sind Forderungen, über die die Bank Inhab-
erpapiere ausgestellt hat, wie z.B. Inhaberschuldverschrei-
bungen und Inhaber- einlagenzertifikate, sowie Verbindlich-
keiten gegenüber Kreditinstituten.
(3) Ergänzende Geltung des Statuts des Einlagensi-
cherungsfonds

Wegen weiterer Einzelheiten des Sicherungsumfanges wird 
auf § 6 des Statuts des Einlagensicherungsfonds verwiesen, 
das auf Verlan- gen zur Verfügung gestellt wird.
(4) Forderungsübergang
Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm Beauf-
tragter Zahlungen an einen Kunden leistet, gehen dessen 
Forderungen ge- gen die Bank in entsprechender Höhe 
mit allen Nebenrechten Zug um Zug auf den Einlagensi-
cherungsfonds über.
(5) Auskunftserteilung
Die Bank ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds oder ei-
nem von ihm Beauftragten alle in diesem Zusammenhang 
erforderlichen Aus- künfte zu erteilen und Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen.

Schutz der Einlagen


